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Kundeninfo: Energiepreisbremsen 

Quelle: Deutsche Bundesregierung 

 

Die Energiepreisbremsen kommen: Die Bundesregierung will mit den Strom-, Gas- und 

Wärmepreisbremsen Privathaushalte und Unternehmen von den stark gestiegenen Energiekosten entlasten. 

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat abschließend grünes Licht für die Gesetze gegeben. 

 

 

 

Bund zahlt Rabatte für Strom-, Gas und Wärmeversorgung 

Mit der Gaspreisbremse bekommen Gaskunden und -kundinnen einen Zuschuss zum Gaspreis. Diesen Rabatt 

übernimmt der Bund gegenüber den Energieversorgern, die verpflichtet sind, den Verbraucherinnen und 

Verbrauchern den Entlastungsbetrag gutzuschreiben – entweder mit der Abrechnung oder über die Voraus- 

oder Abschlagszahlung. Der Bund finanziert die Gas- und Wärmepreisbremse im Rahmen des 200-Millarden-

Euro-Abwehrschirms. 

 

Gas- und Wärmepreisbremse für private Haushalte und KMU 

Für Bürgerinnen und Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen gilt die Gaspreisbremse ab März 2023 und 

umfasst auch rückwirkend die Monate Januar und Februar. Das bedeutet, dass ein Kontingent von 80 Prozent 

ihres Erdgasverbrauchs zu 12 Cent je Kilowattstunde gedeckelt wird, es dafür also einen Rabatt im Vergleich 

zum Marktpreis gibt. Für Wärme beträgt der gedeckelte Preis 9,5 Cent je Kilowattstunde. Für den restlichen 

Verbrauch muss der normale Marktpreis gezahlt werden. Deshalb lohnt sich Energiesparen auch weiterhin. 

Entscheidend für die Höhe des Kontingents ist der im September 2022 prognostizierte Jahresverbrauch für 

2023. 
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Im März werden diese Verbraucherinnen und Verbraucher zusätzlich einmalig einen rückwirkenden 

Entlastungsbetrag für die Monate Januar und Februar erhalten. 

 

Für Mieterinnen und Mieter gilt, dass ihre Vermieter oder Vermieterinnen die erhaltenen Entlastungen im 

Rahmen der Betriebskostenabrechnung weitergeben müssen. In bestimmten Konstellationen bedeutet dies 

eine Senkung der festgelegten Betriebskostenvorauszahlung. 

 

Um den Zeitraum bis zur Gaspreisbremse zu überbrücken, übernimmt der Bund zudem den Dezember-

Abschlag für private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen. 

 

Gaspreisbremse für die Industrie 

Industriekunden erhalten ab Januar 2023 von ihren Lieferanten 70 Prozent ihres Erdgasverbrauchs im Jahr 

2021 zu garantierten 7 Cent je Kilowattstunde. Beim Wärmeverbrauch wird der Preis auf 7,5 Cent je 

Kilowattstunde gedeckelt, ebenfalls für 70 Prozent des Verbrauchs im Jahr 2021. Für den übrigen Verbrauch 

zahlt auch die Industrie den regulären Marktpreis. 

 

Betrieb in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gesichert 

Auch Krankenhäuser und stationäre Pflegeeinrichtungen profitieren von der Gas- und Wärmepreisbremse. Für 

Krankenhäuser sollen dieselben Konditionen gelten wie für die Industrie. Darüber hinaus gibt es für 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen besondere Hilfsfonds, um die flächendeckende Versorgung 

sicherzustellen. Der Bund stellt dafür insgesamt acht Milliarden Euro zur Verfügung. 

 

Strompreisbremse für Haushalte und Unternehmen 

Auch die Strompreisbremse soll die steigenden Energiekosten für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie 

Unternehmen abfedern. Sie deckelt den Strompreis für Haushalte und Kleingewerbe mit einem jährlichen 

Verbrauch von bis zu 30.000 Kilowattstunden auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Das gilt für ein Kontingent in 

Höhe von 80 Prozent des historischen Verbrauchs, also in der Regel des Vorjahresverbrauchs. 

 

Für mittlere und große Unternehmen mit mehr als 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch liegt der 

Preisdeckel bei 13 Cent pro Kilowattstunde – zuzüglich Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen. Das gilt 

für ein Kontingent in Höhe von 70 Prozent ihres historischen Verbrauchs.   

 

Oberhalb des jeweils rabattierten Kontingents fallen die üblichen Strompreise an. Energiesparen lohnt sich also 

weiterhin. 

 

Entlastung möglich bis April 2024 

Die Strompreisbremse wirkt für alle Stromkundinnen und Stromkunden zu Beginn des Jahres 2023. Die 

Auszahlung der Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 erfolgt mit Rücksicht auf die 

Versorgungsunternehmen aber erst im März 2023. Die Preisbremsen wirken für das gesamte Jahr 2023. Eine 

Verlängerung bis zum April 2024 ist angelegt.


